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Mitglieder der Unternehmensgemeinschaft 

Für den Fall, dass Sie als Unternehmen mit anderen Unternehmen als Unternehmensgemein-
schaft am Qualifizierungssystem teilnehmen, geben Sie bitte an, welche weiteren Unterneh-
men mit Ihnen gemeinsam als Unternehmensgemeinschaft einen Antrag auf Qualifizierung 
stellen und für welchen Zeitraum eine Unternehmensgemeinschaft gebildet werden soll: 

Zeitraum des Zusammenschlusses: ____________________________________ 

Sollten sich nach Abgabe Ihres Antrages oder nach auf Aufnahme in das Qualifizie-
rungssystem Änderungen in Bezug auf den Zusammenschluss der Unternehmensge-
meinschaft ergeben, sind Sie verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen uns dies mit-
zuteilen (Änderungsanzeige). 

Kommt es zu einem Tausch oder Austritt eines Mitliedes der Unternehmensgemein-
schaft während des laufenden Qualifikationssystems, ist Ihre Qualifikation erneut zu 
prüfen. 

Mitglied 1: _____________________________________________________________ 

(Name des Unternehmens)

_____________________________________________________________

(Anschrift des Unternehmens) 

____________________________________________________________ 

(vertreten durch)

Mitglied 2: _____________________________________________________________ 

(Name des Unternehmens)

_____________________________________________________________

(Anschrift des Unternehmens) 

_____________________________________________________________

(vertreten durch)
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Die Mitglieder erklären, dass 

- der nachfolgend bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder der Unternehmensgemein-
schaft für die Zwecke der Qualifizierung i.S.d. § 48 SektVO sowie eines potentiellen
Vergabeverfahrens gegenüber der Auftraggeberin vertritt,

- wir für den Fall, dass wir in einem nachgelagerten Vergabeverfahren den Zuschlag
erhalten sollten, eine Arbeitsgemeinschaft bilden und im Auftragsfalle gesamtschuld-
nerisch für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haften werden.

Hinweis: Sofern die Unternehmensgemeinschaft mehr als zwei Mitglieder umfasst, ist dieser 
Abschnitt um die jeweiligen weiteren Mitglieder auf einer gesonderten Anlage zu erweitern. 

Zum rechtsgeschäftlich bevollmächtigten Vertreter der vorbenannten Unternehmens-
gemeinschaft benennen wir:  

Name:  ___________________________________________________________________ 

Adresse:  _________________________________________________________________ 

Telefonnummer:  ___________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  ___________________________________________________________



Anlage 1 zum Qualifizierungssystem

Seite 3 von 4 
Stand: 01.04.2022 

Angaben zur Aufgabenverteilung in der Unternehmensgemeinschaft: 

Leistungsbereich Beschreibung der

Teilleistungen 

Benennung des  

Unternehmensgemein-

schaftsmitglieds, das 

diese Leistungen über-

nimmt 

Hinweis: Unternehmensgemeinschaften können mit dem Antrag auf Aufnahme in ein Qualifi-
zierungssystem zusätzlich ein Organigramm einreichen, aus dem sich ergibt, für welche Teil-
bereiche die einzelnen Mitglieder der Unternehmensgemeinschaft zuständig sein sollen. 
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Die Mitglieder der Unternehmensgemeinschaft erklären, dass die Bildung einer Unterneh-
mensgemeinschaft wettbewerbsunschädlich ist, da 

 die beteiligten Unternehmen jedes für sich zu einer Teilnahme des Qualifizierungsver-
fahren mit einem eigenständigen Antrag aufgrund ihrer betrieblichen und geschäftli-
chen Verhältnisse (z.B. mit Blick auf Kapazitäten, technische Einrichtungen und/oder 
fachliche Kenntnisse) nicht leistungsfähig sind und erst der Zusammenschluss zu einer 
Unternehmensgemeinschaft sie in die Lage versetzt, sich daran mit Erfolgsaussicht zu 
beteiligen oder 

 die Unternehmen für sich genommen zwar leistungsfähig sind (insbesondere über die
erforderlichen Kapazitäten verfügen), Kapazitäten aufgrund anderweitiger Bindung ak-
tuell jedoch nicht einsetzbar sind oder 

 die beteiligten Unternehmen für sich genommen leistungsfähig sind, aber im Rahmen
einer wirtschaftlich zweckmäßigen und kaufmännisch vernünftigen Entscheidung erst 
der Zusammenschluss eine erfolgversprechende Qualifizierung ermöglicht. 


